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Haushaltssatzung 

des Abwasserzweckverbandes Schlammersdorf-Vorbach 
für das Haushaltsjahr 2014 

 

 

I. 
 

Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 KommZG, Art. 63 ff GO in Verbindung mit den §§ 10 Abs. 2 Buchstabe c,  

19 und 20 der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 

Schlammersdorf-Vorbach in ihrer öffentlichen Sitzung am 22.07.2014 folgende Haushaltssatzung für das 

Haushaltsjahr 2014 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 40 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO amtlich 

bekannt gemacht wird: 

 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit  

festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 243.700 € 

 

und 

 

im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 33.800 € 

 

ab. 

 

 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

 

§ 4 
 

(1) 

Die Höhe des durch sonstigen Einnahmen im V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 

nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die 
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Mitglieder des Abwasserzweckverbandes umgelegt werden soll 

(Betriebskostenumlage), wird festgesetzt auf 210.000 € 

Umlageschlüssel ist das Verhältnis der Einwohnerzahl des einzelnen 

Verbandsmitgliedes im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl der Verbandsmit- 

glieder nach dem vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 

bekanntgegebenen Stand vom 30. Juni 2013 

 

(2) 

Die Höhe des durch sonstigen Einnahmen im V e r m ö g e n s h a u s h a l t 

nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die 

Mitglieder des Abwasserzweckverbandes umgelegt werden soll 

(Investitionsumlage), wird festgesetzt auf 0 € 

Umlageschlüssel ist das Verhältnis der Einwohnerwerte des einzelnen 

Verbandsmitgliedes im Verhältnis zu den Gesamteinwohnerwerten der 

Verbandsmitglieder. 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 

nach dem Haushaltsplan wird festgesetzt auf 20.000 € 

 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2014 in Kraft. 

 

II. 
 

Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.08.2014,  

Nr. 21/22-941-119/2014  festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestand-

teile enthält. 

 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt vom Tag nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Woche lang bei der 

Geschäftsstelle des Abwasserzweckverbandes Schlammersdorf-Vorbach, in der Verwaltungsgemeinschaft 

Kirchenthumbach, 91281 Kirchenthumbach, Bahnhofstr. 18, während der allgemeinen Dienststunden zur 

Einsichtnahme öffentlich aus. 

 

 

Schlammersdorf, 18.Aug. 2014 

 

Abwasserzweckverband Schlammersdorf-Vorbach 
 
 
Löckler 
1. Vorsitzender 
 

��� 
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Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung 

des Schulverbandes am Rauhen Kulm 

 

I. 

Haushaltssatzung 

 

des Schulverbandes am Rauhen Kulm 
(Geschäftsführende Körperschaft: Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf.) 

 

für das Haushaltsjahr 2014 
 

Auf Grund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. mit Art. 41 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff. der GO erlässt der 

Schulverband am Rauhen Kulm folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 

im Verwaltungshaushalt 
  in den Einnahmen und Ausgaben auf je 215.000 € 

und im 

 

Vermögenshaushalt 

  in den Einnahmen und Ausgaben auf je 20.000 € 

festgesetzt. 

 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
 

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der  

nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll 

(Verwaltungsumlage), wird auf 121.250 € festgesetzt (Umlagesoll). 
 

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der  

nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll 

(Investitionsumlage), wird auf               0 € festgesetzt (Umlagesoll). 
 

Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2013 von insgesamt 97 Schülern (ohne Gastschüler) besucht. 

Für die Bemessung der Schulverbandsumlage nach der Schülerzahl beträgt der Betrag je Schüler 

im Verwaltungshaushalt 1.250 € und 

im Vermögenshaushalt 0 €. 
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§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 25.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2014 in Kraft. 

 

§ 7 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

Eschenbach i.d.OPf., 08.09.2014 Schulverband am Rauhen Kulm 
 

 gez. 
 

  Nickl 

  Schulverbandsvorsitzender 

 

II. 

Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat mit Schreiben vom 22.08.2014 Nr. 21/22-941-120/2014 mit-

geteilt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 

 

III. 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Woche lang bei der 

Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf., 92676 Eschenbach i.d.OPf., Rathaus, 

Zimmer Nr. 5, während der Dienststunden öffentlich zur Einsicht auf. 

 

Eschenbach i.d.OPf., 08.09.2014 

 

gez. 

 

Nickl 

Schulverbandsvorsitzender 

 
��� 

 

Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung  
des Schulverbands (Verbandssatzung) 

 

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands Waldthurn (nachfolgend stets Schulverbandsver-

sammlung genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 

(BaySchFG) - BayRS 2230-7-1-UK - i.V.m. Art. 1 Abs. 3 Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 

30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale 

Zusammenarbeit (KommZG) – FN BayRS 2020-6-1-I - und Art. 20a der Gemeindeordnung für den Freistaat 

Bayern – FN BayRS 2020-1-1-I - folgende 
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Satzung 
zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands 

(Verbandssatzung): 

 

 

§ 1 
Name und Sitz des Schulverbands 

 

(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 
 „Schulverband Waldthurn“. 

(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in 92727 Waldthurn. 
 

 

§ 2 

Kassengeschäfte 

 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden von der Mitgliedsgemeinde Waldthurn geführt. 

 

 

§ 3 
Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

 

(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulverbandsver-

sammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 1 

Satz 1 KommZG. Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Bera-

tungen und Entscheidungen der Schulverbandsversammlung. Außerdem können einzelnen Mitglie-

dern besondere Verwaltungs- und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der Geschäfts-

ordnung (§2 Absätze 3 und 4) übertragen werden. 

(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft Amtes 

angehören, das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden (Art. 9 

Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), haben einen Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG 

i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG. 

(3) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld in 

Höhe von 20.-- € für die notwendige Teilnahme an Sitzungen. 

(4) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 1 KommZG und 

Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 2 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, wenn die Abliefe-

rung gegenüber der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schulverbandsversammlung ein kom-

munalpolitisches Ehrenamt ausübt. 

 

 

§ 4 
Rechnungsprüfung 

 

Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt der Schulverbandsversammlung. 
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§ 5 
Ausscheiden von Mitgliedern 

 

Scheidet in Folge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulverband aus, 

so findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem ausscheidenden Ver-

bandsmitglied statt. 

 

 

§ 6 
Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes 

(Verbandssatzung) vom 18.02.2009 außer Kraft. 

 

 

Waldthurn, den 12.08.2014 

Schulverband Waldthurn 
 

 
             Beimler 

Schulverbandsvorsitzender 

 
��� 

 

Verbandssatzung 
des 

Zweckverbandes zur  
Wasserversorgung der 

Vorbacher Gruppe 
 

(Verbandssatzung WZV) 

 
Inhaltsverzeichnis        
 
 
I. Allgemeine Vorschriften        
 
§ 1  Rechtsstellung         

§ 2  Verbandsmitglieder         

§ 3  Räumlicher Wirkungsbereich       

§ 4  Aufgabe des Zweckverbandes und der Verbandsmitglieder   
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II. Verfassung und Verwaltung       
 
§ 5  Verbandsorgane         

§ 6  Zusammensetzung der Verbandsversammlung    

§ 7  Einberufung der Verbandsversammlung      

§ 8  Sitzungen der Verbandsversammlung      

§ 9  Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung   

§ 10  Zuständigkeit der Verbandsversammlung     

§ 11  Rechtsstellung der Verbandsräte       

§ 12  Wahl des Verbandsvorsitzenden       

§ 13  Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden     

§ 14  Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden     

 

 

III. Wirtschafts- und Haushaltsführung     
 
§ 15  Anzuwendende Vorschriften       

§ 16  Haushaltssatzung        

§ 17  Deckung des Finanzbedarfs       

§ 18  Festsetzung und Zahlung der Umlagen      

§ 19  Geschäftsführung und Kassenverwaltung     

§ 20  Jahresrechnung, Prüfung        

 

 

IV. Schlussbestimmungen        
 
§ 21  Öffentliche Bekanntmachung       

§ 22  Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde    

§ 23  Auflösung          

§ 24  Inkrafttreten          

 

 

 

 

 

 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Vorbacher Gruppe erlässt gem. Art. 22 Abs. 2 des Gesetzes 

über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 1994, 

zuletzt geändert vom 11. Dezember 2012 (GVBl S. 619, FN BayRS 2020-6-1-I) i. V. m. § 4 Abs. 4 der Ver-

bandssatzung des Zweckverbandes vom 28.06.1967 in der Fassung der Änderungssatzung vom 27.11.2009 

folgende mit Schreiben des Landratsamtes Neustadt a. d. W. vom 06. August 2014 (AZ: 21/22-0280-

113/2014), genehmigte 
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Verbandssatzung 
vom 02. September 2014 

 

 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Rechtsstellung 
 

(1) 1Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband zur Wasserversorgung der „Vorbacher Gruppe“. 
2Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

 

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Vorbach. 

 

 

§ 2 Verbandsmitglieder 
 

(1) Verbandsmitglieder sind die Gemeinden Schlammersdorf und Vorbach. 

 

(2) 1Andere Gemeinden können dem Zweckverband beitreten. 2Der Beitritt bedarf einer Änderung der 

Verbandssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

 

(3) 1Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Haushaltsjahres aus dem Zweckverband austreten, 

wenn die Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsgemäßen Stimmenzahl 

zustimmt. 2Der Austritt muss mindestens ein Jahr vorher schriftlich erklärt werden; er bedarf einer Ände-

rung der Verbandssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 3Das Recht, aus wichtigem Grund 

zu kündigen (Art. 44 Abs. 3 KommZG) bleibt unberührt. 

 

 

§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich 
 

Der räumliche Wirkungskreis des Zweckverbandes umfasst das Gebiet der Gemeinde Schlammersdorf und 

der Gemeinde Vorbach (außer dem Weiler Rosamühle) und das Gebiet des Ortsteils Neu-Voita der 

Gemeinde Prebitz sowie des Weilers Rotmühle des Marktes Kirchenthumbach. 

 

 

§ 4 Aufgabe des Zweckverbandes und der Verbandsmitglieder 
 

(1) 1Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine Wasserversorgungsanlage zu errichten, zu betreiben, zu 

unterhalten, die Anlage im Bedarfsfall zu erweitern und bereits vorhandene Ortsnetze zu übernehmen; er 

versorgt die Endverbraucher mit Trinkwasser, das den einschlägigen Vorschriften entsprechen muss. 
2Zudem stellt der Zweckverband im räumlichen Wirkungskreis die Löschwasserversorgung sicher. 

 

(2) 1Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnabsicht. 2Er dient ausschließlich und unmittel-

bar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts. 

 

(3) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem Zweckverband übertragenen Aufgaben zu 

erfüllen und die notwendigen Befugnisse, gehen auf den Zweckverband über. 
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(4) Der Zweckverband hat das Recht, an Stelle der Verbandsmitglieder Satzungen und Verordnungen für 

das übertragene Aufgabengebiet zu erlassen. 

 

(5) Die Verbandsmitglieder unterstützen den Zweckverband bei der Überwachung der vorhandenen Ver-

sorgungsleitungen in ihrem Versorgungsgebiet und melden aufgetretene Rohrbrüche oder offensichtliche 

Beschädigungen der Versorgungsanlagen unverzüglich an den Wasserzweckverband. 

 

 

II. Verfassung und Verwaltung 
 

 

§ 5 Verbandsorgane 
 

Die Organe des Zweckverbandes sind 

1. die Verbandsversammlung 

2. der Verbandsvorsitzende 

 

 

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 
 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen Verbandsräten. 

 

Mitglieder der Verbandsversammlung sind: 

 

1. Der Verbandsvorsitzende, 

2. der stellvertretende Verbandsvorsitzende, 

3. die Verbandsräte der Gemeinde Schlammersdorf und 

4. die Verbandsräte der Gemeinde Vorbach 

 

(2) Die Zahl der Vertreter, die ein Verbandsmitglied in die Verbandsversammlung entsendet, richtet sich 

nach der Zahl der Wasseranschlüsse; je angefangene 50 Anschlüsse ergeben das Recht, einen Vertreter in 

die Verbandsversammlung zu entsenden. 

 

(3) 1Jeder Verbandsrat hat einen oder zwei Stellvertreter für den Fall seiner Verhinderung; Verbandsräte 

können nicht Stellvertreter sein. 2Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter sind von den Verbandsmitglie-

dern dem Verbandsvorsitzenden schriftlich zu benennen. 

 

(4) 1Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, endet das Amt als 

Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamts; entsprechendes gilt für ihre Stellvertreter. 2Die 

anderen Verbandsräte und ihre Stellvertreter werden durch Beschluss der Vertretungsorgane der Ver-

bandsmitglieder bestellt, und zwar für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungsorgane, wenn Mitglieder 

dieser Organe bestellt werden, andernfalls für sechs Jahre. 3Die Bestellung nach Satz 2 kann durch Be-

schluss der Vertretungsorgane aus wichtigem Grund widerrufen werden; sie ist zu widerrufen, wenn ein 

Verbandsrat, der dem Vertretungsorgan eines Verbandsmitgliedes angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt 

oder der Vertretungskörperschaft ausscheidet. 4Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis 

zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte aus. 
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§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 
 

(1) 1Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche Einladung des Verbandsvorsitzenden zusammen. 2Die 

Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsgegenstände angeben und den Verbandsräten 

spätestens eine Woche vor der Sitzung zugehen. 3In dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die 

Frist bis auf 24 Stunden abkürzen. 

 

(2) 1Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. 2Sie muss außerdem einbe-

rufen werden, wenn es ein Drittel der Verbandsräte oder die Aufsichtsbehörde beantragt; im Antrag sind 

die Beratungsgegenstände anzugeben. 

 

(3) 1Die Aufsichtsbehörde ist von der Sitzung zu unterrichten. 2Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 

 

§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung 
 

(1) 1Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände der Verbandsversammlung vor. 2Er lei-

tet die Sitzung und handhabt die Ordnung während der Sitzung. 

 

(2) 1Die Vertreter der Aufsichtsbehörde haben das Recht an den Sitzungen beratend teilzunehmen. 2Auf 

Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. 3Die Verbandsversammlung kann auch andere Personen hören. 

 

 

§ 9 Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 
 

(1) 1Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß geladen 

sind und die Mehrheit der Verbandräte anwesend und stimmberechtigt ist. 2Über andere als in der Einla-

dung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn alle Verbands-

räte erschienen und mit einer Beschlussfassung einverstanden sind oder der Beratungsgegenstand objek-

tiv dringlich ist und die Mehrheit der Verbandsräte mit einer Beschlussfassung einverstanden sind. 

 

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteili-

gung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur Verhand-

lung über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienen 

beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Ladung ausdrücklich hinzuweisen. 

 

(3) 1Soweit das KommZG oder diese Verbandssatzung nicht etwas anderes vorschreiben, werden die 

Beschlüsse der Verbandsversammlung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen 

abgestimmt. 2Jeder Verbandsrat hat eine Stimme. 3Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 4Kein 

Verbandsrat darf sich der Stimme enthalten, enthält sich ein Verbandsrat trotzdem der Stimme, so gehört 

er nicht zu den Abstimmenden. 

 

(4) 1Bei Wahlen gelten die Abs. 1 bis 3 entsprechend, die Vorschriften über die persönliche Beteiligung 

finden keine Anwendung. 2Es wird geheim abgestimmt. 3Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgege-

benen gültigen Stimmen erhält. 4Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet Stichwahl 

unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. 5Bei Stimmengleichheit in der Stich-

wahl entscheidet das Los. 6Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die gleiche Anzahl von 

Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, welche Bewerber in die Stichwahl kommen. 7Hat ein Bewerber 
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die höchste, zwei oder mehr Bewerber die gleiche nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet 

das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl kommt. 

 

(5) 1Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der Namen der 

anwesenden Verbandsräte, der behandelten Gegenstände und der Abstimmungsergebnisse (Stimmen-

verhältnisse) in einer Niederschrift festzuhalten und vom Verbandsvorsitzenden und dem Schriftführer zu 

unterzeichnen. 2Verbandsräte können bis zum Schluss der Sitzung verlangen, dass in der Niederschrift 

vermerkt wird, wie sie abgestimmt haben.  

 

 

§ 10 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 
 

(1) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für 

1.  die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den Verbandsaufgaben 

dienenden Einrichtungen, 

2.  die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Satzungen und Verord-

nungen, 

3. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die Nachtragshaushaltssatzungen und die Auf-

nahme von zusätzlichen Krediten während der vorläufigen Haushaltsführung, 

4. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 

5. die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jahresabschlusses und die  Entlastung, 

6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter sowie die Festsetzung von Entschädi-

gungen, 

7. die Bildung, Besetzung und Auflösung von Ausschüssen, 

8. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung, 

9. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Betriebssatzung für einen Eigenbetrieb oder der 

Unternehmenssatzung für ein Kommunalunternehmen des Zweckverbandes, 

10. die Entscheidung über die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung sowie die Veräußerung einer 

solchen Beteiligung des Zweckverbandes an einem Unternehmen in Privatrechtsform und 

11. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung, die Auflösung des Zweckverbandes 

und die Bestellung von Abwicklern. 

 

(2) 1Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr im KommZG zugewiesenen Gegen-

stände, soweit nicht der Verbandsvorsitzende nach § 13 zuständig ist. 2Sie ist ferner zuständig für die 

Beschlussfassung über 

1. den Erwerb und die Veräußerung (jedoch nicht die Belastung) von Grundstücken, 

2. den Abschluss von Rechtsgeschäften aller Art, die für den Zweckverband Verpflichtungen in Höhe 

von mehr als 5.000 € (in Worten: Fünftausende Euro) mit sich bringen. 3Bei zeitlich begrenzten Ver-

trägen mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten ist der Gesamtpreis für die Laufzeit des Vertrages 

maßgeblich; bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer Laufzeit von mehr als 48 Mo-

naten ist der Gesamtpreis für eine Laufzeit des Vertrages von 48 Monaten maßgeblich. 

 

 

§ 11 Rechtsstellung der Verbandräte 
 

(1) Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. 

 

(2) Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, erhalten Auslagenersatz, 

insbesondere Reisekostenvergütung nach den Sätzen des Bayerischen Reisekostengesetzes. 
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(3) 1Die bestellten Verbandsräte erhalten außer einem Auslagenersatz nach Abs. 2 eine Sitzungspauschale. 

Angestellte und Arbeiter erhalten außerdem den ihnen nachweislich entstandenen Verdienstausfall er-

setzt, selbständig Tätige erhalten statt dessen eine pauschalierte Verdienstausfallentschädigung je Stunde 

Sitzungsdauer, wobei jede angefangene Stunde als volle Stunde zählt. 2Soweit Sitzungen in der Zeit nach 

19 Uhr oder an Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen stattfinden, wird für selbständig 

Tätige keine Verdienstausfallentschädigung gewährt. 3Die Höhe der in Satz 1 und 2 genannten Entschädi-

gungen setzt die Verbandsversammlung in einer Entschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige im 

Zweckverband fest. 

 

 

§ 12 Wahl des Verbandsvorsitzenden 
 

(1) 1Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus ihrer 

Mitte gewählt. 2Der Verbandsvorsitzende soll der gesetzliche Vertreter eines Verbandsmitgliedes sein. 

 

(2) 1Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf die Dauer von sechs Jahren, sind sie In-

haber eines kommunalen Wahlamtes eines Verbandsmitgliedes, auf die Dauer dieses Amtes gewählt. 2Sie 

üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit für die sie gewählt sind, bis zum Amtsantritt des neugewählten Ver-

bandsvorsitzenden weiter aus. 

 

 

§ 13 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 
 

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. 

 

(2) 1Der Verbandsvorsitzende bereitet die Sitzungen der Verbandsversammlung vor und vollzieht deren 

Beschlüsse; zudem erledigt er in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeord-

nung (GO) kraft Gesetzes dem ersten Bürgermeister zukommen. 2Er erfüllt die ihm im KommZG zugewie-

senen weiteren Aufgaben. 

 

(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem Verbandsvorsitzenden unbe-

schadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung übertragen werden. 

 

(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinen Stellvertretern und laufende Verwal-

tungsangelegenheiten Dienstkräften des Zweckverbandes oder mit Zustimmung eines Verbandsmitgliedes 

dessen Dienstkräften oder aber einem Beschäftigten der Verwaltungsgemeinschaft Kirchenthumbach 

übertragen. 

 

(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform oder 

müssen in elektronischer Form mit einer dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur 

versehen sein; das gilt nicht bei Geschäften, die für den Zweckverband einmalige Verpflichtungen von 

nicht mehr als 500 € (in Worten: Fünfhundert Euro) mit sich bringen. 

 

(6) Dem Verbandsvorsitzenden obliegt die Entscheidung hinsichtlich über- und außerplanmäßiger Ausga-

ben bis zu 5.000 € (in Worten: Fünftausend Euro) im Einzelfall soweit sie unabweisbar sind und die 

Deckung gewährleistet ist. 
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§ 14 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 
 
1Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig. 2Unbeschadet des § 11 erhält 

der Verbandsvorsitzende für seine Tätigkeit nach § 13 eine Aufwandsentschädigung, ebenso der Stellver-

treter nach dem Maß seiner besonderen Inanspruchnahme. 3Die Verbandsversammlung setzt die Höhe 

dieser Entschädigung durch Beschluss fest. 

 

 

III. Wirtschafts- und Haushaltsführung 
 

 

§ 15 Anzuwendende Vorschriften 
 

Auf die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbandes finden die für Gemeinden einschlägigen 

Vorschriften entsprechende Anwendung. 

 

 

§ 16 Haushaltssatzung 
 

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbandsmitgliedern spätestens vier Wochen vor der Be-

schlussfassung in der Verbandsversammlung zu übermitteln. 

 

(2) 1Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres zu beschließen und 

mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 2Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

(3) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtliche Genehmigungen erforderlich sind, nach Erteilung 

der Genehmigung, sonst frühestens ein Monat nach der Vorlage an die Aufsichtsbehörde nach § 21 Abs. 1 

bekanntgemacht. 

 

 

§ 17 Deckung des Finanzbedarfs 
 

(1) Der Zweckverband erhebt Gebühren und Beiträge nach den Vorschriften des Kommunalabgaben-

rechts. 

 

(2) 1Der durch vertretbare und gebotene (Art. 62 Abs. 2 Nr. 1 GO, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG) Gebüh-

ren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf für die Errichtung, Erweiterung und 

Erneuerung der Wasserversorgungsanlage wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Investitionsum-

lage). 2Umlegungsschlüssel ist die Einwohnerzahl. 

 

(3) 1Der durch vertretbare und gebotene (Art. 62 Abs. 2 Nr. 1 GO, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG) Gebüh-

ren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte laufende Finanzbedarf wird auf die Verbandsmitglieder um-

gelegt (Betriebskostenumlage). 2Umlegungsschlüssel ist die Zahl der Wasseranschlüsse. 
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§ 18 Festsetzung und Zahlung der Umlagen 
 

(1) 1Die Investitionsumlage und die Betriebskostenumlage werden in der Haushaltssatzung für jedes 

Haushaltsjahr neu festgesetzt. 2Sie können nur während des Haushaltsjahres durch eine Nachtragshaus-

haltssatzung geändert werden. 

 

(2) Bei der Festsetzung der Investitionsumlage ist anzugeben: 

a) Die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs für die 

Errichtung, Erweiterung und Erneuerung der Wasserversorgungsanlage (Umlagesoll); 

b) die Gesamtzahl der Einwohner, Stichtag ist der 31.12. des Vorjahres; 

c) Umlagesatz je Einwohner; 

d) die Höhe des Investitionsumlagebetrages für jedes Verbandsmitglied. 

 

(3) Bei der Festsetzung der Betriebskostenumlage ist anzugeben: 

a) die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht gedeckten laufenden Finanzbe-

darfs (Umlagesoll); 

b) die Gesamtzahl der Wasseranschlüsse; 

c) der Betriebskostenumlagebetrag, der auf die Wasseranschlüsse trifft; 

d) die Höhe des Betriebskostenumlagebetrages für jedes Verbandsmitglied. 

 

(4) Die Umlagebeträge sind den einzelnen Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Bescheid mitzuteilen 

(Umlagebescheid). 

 

(5) 1Die Investitionsumlage und die Betriebskostenumlage werden jeweils mit einem Viertel ihres Jahres-

betrages am 10.03., 10.06., 10.09. und 10.12. fällig. 2Werden Sie nicht rechtzeitig entrichtet, so können 

von den säumigen Verbandsmitgliedern Säumniszuschläge in Höhe von 1 v. H. für den Monat gefordert 

werden. 

 

(6) 1Ist die Investitionsumlage oder die Betriebskostenumlage bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht 

festgesetzt, so kann der Zweckverband bis zur Festsetzung vorläufige vierteljährliche Teilbeträge in Höhe 

der im abgelaufenen Haushaltsjahr zuletzt erhobenen Teilbeträge erheben. 2Nach Festsetzung der Umlage 

für das laufende Haushaltsjahr ist über die vorläufigen Zahlungen zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt abzu-

rechnen. 

 

 

§ 19 Geschäftsführung und Kassenverwaltung 
 
1Die Geschäftsführung des Zweckverbandes obliegt dem Verbandsvorsitzenden. 2Die Verwaltung und 

Kassenführung wurde mittels Zweckvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft Kirchenthumbach über-

tragen. 

 

 

§ 20 Jahresrechnung, Prüfung 
 

(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des 

Haushaltsjahres der Verbandsversammlung vor. 

 

(2) Die Verbandsversammlung bildet aus ihrer Mitte einen Rechnungs-prüfungsausschuss, der aus drei 

Mitgliedern besteht und bestimmt ein Ausschussmitglied zum Vorsitzenden. 
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(3) 1Nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung durch den Rechnungsprüfungsaus-

schuss und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt die Verbandsversammlung alsbald, jedoch in der 

Regel bis zum 30. Juni des auf das Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres, die Jahresrechnung in 

öffentlicher Sitzung fest und beschließt über die Entlastung. 2Verweigert die Verbandsversammlung die 

Entlastung oder spricht sie diese mit Einschränkungen aus, hat sie die dafür maßgeblichen Gründe anzu-

geben. 

 

(4) Überörtliches Prüfungsorgan ist die staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamts Neustadt a. 

d. Waldnaab. 

 

 

IV. Schlußbestimmungen 
 

 

§ 21 Öffentliche Bekanntmachung 
 

(1) 1Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt des Landkreises 

Neustadt a. d. Waldnaab bekanntgemacht. 2Die Verbandsmitglieder sollen in der für die Bekanntmachung 

ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf diese Bekanntmachung hinweisen. 3Die Satzungen und Verord-

nungen können in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes und bei der Verwaltungsgemeinschaft 

Kirchenthumbach eingesehen werden. 

 

(2) 1Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes sind in amtlicher Weise vorzunehmen. 
2Die Aufsichtsbehörde kann darüber hinaus eine Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Neustadt 

a. d. Waldnaab anordnen. 

 

 

§ 22 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 
 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung einberufen, wenn der Vorsitzende und seine 

Stellvertreter verhindert sind und die Tagung der Verbandsversammlung unaufschiebbar ist. 

 

(2) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Verbandsmitgliedern, wenn sie sich gleichge-

ordnet gegenüberstehen und bei Streitigkeiten der Mitglieder des Zweckverbandes untereinander aus 

dem Verbandsverhältnis soll die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung angerufen werden. 

 

 

§ 23 Auflösung 
 

(1) 1Die Auflösung des Zweckverbandes bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen 

Stimmenzahl in der Verbandsversammlung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 2Die Auflösung 

ist wie diese Verbandssatzung bekanntzumachen. 

 

(2) 1Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Gemeinden das Recht, die auf ihrem Gebiet 

gelegenen Gegenstände des Anlagevermögens zum geschätzten Zeitwert zu übernehmen. 2Im Übrigen ist 

das Vermögen nach Befriedigung der Gläubiger an die Verbandsmitglieder unter Anrechnung der über-

nommenen Gegenstände nach dem Verhältnis der von ihnen insgesamt entrichteten Investitionsumlage-
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beträge zu verteilen. 3Soweit das Vermögen die entrichteten Investitionsumlagebeträge übersteigt, darf 

es nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden. 

 

(3) 1Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch der Zweckverband 

aufgelöst wird, so wird es mit dem Betrag abgefunden, den es bei der Auflösung erhalten würde, wenn 

der Zweckverband zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aufgelöst werden würde. 2Es hat das Recht, die auf 

seinem Gebiet gelegenen Gegenstände des Anlagevermögens unter Anrechnung auf seinen Abfindungs-

anspruch zum geschätzten Zeitwert zu übernehmen. 3Der Abfindungsanspruch wird drei Jahre nach dem 

Ausscheiden, spätestens im Fall der Auflösung des Zweckverbandes fällig. 4Die Beteiligten können für die 

Berechnung und Fälligkeit des Abfindungsanspruchs eine abweichende Regelung vereinbaren. 

 

 

§ 24 Inkrafttreten 
 

(1) Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 

Neustadt a. d. Waldnaab in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung des Zweckverbandes vom 25.06.1997 in der Fassung der Ände-

rungssatzung vom 27.11.2009 außer Kraft. 

 

 

Vorbach, 02. September 2014 

Zweckverband zur Wasserversorgung 

der Vorbacher Gruppe 

 

gez. Werner Roder    

 

Werner Roder 

Verbandsvorsitzender 

 
��� 
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S c h u l v e r b a n d  

P  l  e  y  s  t  e  i  n  
 

Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des 
Schulverbands und Entschädigungssatzung für  

ehrenamtliche Tätigkeit (Verbandssatzung) 
Vom 04. September 2014 

 

I.  

Die Schulverbandsversammlung des  

S C H U L V E R B A N D S   P l e y s t e i n  

(nachfolgend stets Schulverbandsversammlung genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayeri-

schen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) – BayRS 2230-7-1-K – i.V.m. Art. 18, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3 und 5, Art. 29 Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 5 und 

6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) – BayRS 2020-

6-1-I – sowie Art. 20a und Art. 32 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) – BayRS 

2020-1-1-I – folgende 

 

Satzung:  
 

§ 1 
Name und Sitz des Schulverbands 

 
(1) Der Schulverband führt folgenden Namen: 

 

S C H U L V E R B A N D    P L E Y S T E I N  
 

(2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Pleystein.   

 

 

§ 2 
Kassengeschäfte 

 

Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden aufgrund der Zweckvereinbarung vom 02. Juli 2014 von 

der Verwaltungsgemeinschaft Pleystein geführt. 
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§ 3 
Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

 
(1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulverbandsver-

sammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 

KommZG.  

 

(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung, die der Schulverbandsversammlung kraft Amtes ange-

hören, das sind die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 

BaySchFG), haben nur Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen, Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 

2 KommZG, soweit sie nicht Schulverbandsvorsitzender, Ausschussvorsitzender oder deren Stellvertreter 

sind. 

 

(3) Der Schulverbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit ein Sitzungsgeld für jede Sitzung in Höhe von 

15,00 EUR.  

Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält für seine Tätigkeit jeweils im Vertretungsfall ein 

Sitzungsgeld für jede Sitzung von 15,00 EUR.  

(4) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit ein Sitzungsgeld für 

die notwendige Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsversammlung für jede Sitzung in Höhe von 

15,00 EUR. 

 

(5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten ferner  

 

a) für auswärtige Tätigkeit Reisekostenvergütung nach den für die Beamten des Freistaats Bayern gelten-

den Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung; als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzun-

gen der Schulverbandsversammlung, die an dem üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 13 Abs. 2 

der Geschäftsordnung des Schulverbands genannten Ort stattfinden; 

 

b) wenn sie Arbeitnehmer sind, Entschädigung für den nachgewiesenen Verdienstausfall; 

 

c) wenn sie selbstständig Tätige sind, für den entstandenen Verdienstausfall einen Pauschalsatz.  

 

(6) Die Entschädigungsleistungen nach Abs. 5 werden nur auf Antrag gewährt. 

 

(7) Etwaige Ablieferungspflichten nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 30 Abs. 2 Satz 3, erster Halbsatz 

KommZG und Art. 20a Abs. 4 GO sowie Art. 30 Abs. 2 Satz 3 letzter Halbsatz KommZG sind erfüllt, wenn 

die Ablieferung gegenüber der Gemeinde erfolgt, in der das Mitglied der Schulverbandsversammlung ein 

kommunalpolitisches Ehrenamt ausübt. 
 

 

§ 4 

Rechnungsprüfung 

(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. 

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, die die Schulverbandsversammlung 
aus ihrer Mitte bestellt. 
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(3) Für ihre Tätigkeit erhalten die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses in Anwendung des § 3 

Abs. 4 der Verbandssatzung für jeden Prüfungstag ein Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 EUR.  

 

 

§ 5 
Ausscheiden von Mitgliedern 

 

Scheidet infolge der Veränderung des Schulsprengels ein Verbandsmitglied aus dem Schulverband aus, so 

findet eine Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Schulverband und dem ausscheidenden Ver-

bandsmitglied statt, Art. 9 Abs. 9 Satz 2 SchFG i. V. m. Art. 47 Abs. 6 KommZG. 

 

 

§ 6 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Neustadt a.d. 

Waldnaab in Kraft.  

 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisher geltende Verbandssatzung außer Kraft.  

Pleystein, den 04. September 2014  

Schulverband Pleystein 

 

gez.  

Rewitzer 

Schulverbandsvorsitzender  

 

II. 

 

Das Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab hat mit Schreiben vom 21. Juli 2014 AZ.: 21/22-2050-112/2014 

die am 24. Juni 2014 in der Schulverbandsversammlung des Schulverbands Pleystein beschlossene Sat-

zung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbands Pleystein und Entschädigungssatzung für 

ehrenamtliche Tätigkeit (Verbandssatzung) gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 Satz 1 

KommZG, Art. 9 Abs. 8 BaySchFG i.V.m. Art. 110 Satz 1, Art. 117 Abs. 1 GO) rechtsaufsichtlich genehmigt.  

 

Pleystein, den 04. September 2014 

Schulverband Pleystein 

 

gez.  

Rewitzer 

Schulverbandsvorsitzender  
��� 
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